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Beitragsordnung 
 

 

Beitragsordnung des SV Friedrichsthal e.V. 
 

(gemäß § 8 Abs. 3 der Vereinssatzung). 
 
1.  Die Beitragsordnung regelt alle Einzelheiten über die Pflichten der 

Mitglieder zur Entrichtung von Beiträgen und Gebühren an den Verein. 
Sie ist Bestandteil der Beitrittserklärung. 

 
2.  Der Mitgliedsbeitrag und die Aufnahmegebühren werden vom Vorstand beschlossen. 
 
3.   Die festgesetzten Beträge treten nach Beschluss des Vorstandes am 01.07.2025 in Kraft. 
 
4. Jahresbeiträge: 
 

Beitrags-       Mitgliedsform               Beitragshöhe  
Nummer                 

 
01               Erwachsene aktiv      EUR  140,- 
02   Erwachsene aktiv ermäßigt*      EUR    80,- 
03   Ehrenmitglieder                 frei 
04   Kinder und Jugendliche bis einschließlich A-Junioren  EUR   80,- 
05   Erwachsene passiv      EUR 40,- 
 
 
*Alle ermäßigten Beitragsformen (Schüler, Azubi´s, Studenten, Arbeitslose) müssen beantragt und 
der Anspruch mit entsprechenden Unterlagen nachgewiesen werden. 
 
Die Aufnahmegebühr in den Verein beträgt EUR 10,- 
 

 
5. Veränderungen der persönlichen Angaben sind unverzüglich mitzuteilen. 
 
6. Der Einzug des Mitgliedsbeitrages erfolgt durch Abbuchungsverfahren (SEPA-Lastschrift-         

verfahren) halbjährlich zum 15.07. und 15.01.. Abbuchungen sind nur vom Girokonto möglich. 
 

7. Der fällige Mitgliedsbeitrag wird bei Vereinseintritt nach dem 30.06. bzw. 01.01. für das erste 
halbe Jahr monatlich berechnet. 
Beispiel: Vereinseintritt am 10.09. = Beitrag halbjährlich/6*4  

 
8. Der Vereinseintritt kann nur erfolgen, wenn das potentielle Mitglied am SEPA-Lastschriftverfahren 

teilnimmt. 
 
9. Der Vereinsaustritt ist nur entsprechend § 6 Abs. 2 der Satzung möglich. Bereits bezahlte Beiträge 

werden nicht erstattet, es erfolgt auch keine anteilige Erstattung. 
 

10. Die Mitgliederverwaltung erfolgt durch Datenverarbeitung (EDV). Die personengeschützten Daten 
der Mitglieder werden entsprechend der Datenschutzgrundverordnung gespeichert und 
verarbeitet. 
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